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die ermittelte Höhe des Betrages zu Stande gebracht ift. Diejes Geld wird num unter

die Armen vertheilt oder fonft einem wohlthätigen Zwede zugeführt. Zu erwähnen ift,

daß die religiöjen Pflichten bei Männern vom zwölften, bei Frauen vom neunten Jahre

an bindend find.

Das Wehklagen am Grabe von Verftorbenen ift bei Mohammedanern nicht

gebräuchlich, da ein zu Gott Berufener eher beneidet al beweint werden fol. Aber

nicht jelten fieht man des Morgens und Abends vor dem Friedhofe Männer, welche an

 
Türfischer Friedhof in Jajce.

den Gräbern ihrer dahingefchiedenen Ahnen ein jtilles Todtengebet verrichten, in erntes

Sinnen verfunfen, die Hände zum Himmel emporgehoben.

Sprache.

Die Sprache in Bosnien und der Hercegovina ift die den Einwohnern diefer beiden

Provinzen mit den Kroaten und Serben der Nachbarländer gemeinfame „jerbifch-kroatifche”.

Zu ihrer Bezeichnung beftehen im Volke jelbft zwei verjchiedene Namen. Die orientalifch-

orthodogen ftädtifchen Einwohner nennen fie faft ausnahmslos „ferbifch”, die Katholiken

ebenfo allgemein „Froatijch“; diefer leßtere Name ift auch bei vielen Mohammedanern und

den einheimischen Spaniolen der üblichjte. Unter der mohammedanijchen Bevölkerung und

unter den chriftlichen Bauern Heißt fie aber zumeift „bosnifch”, eine Bezeichnung, die

ion in der einheimischen Literatur der vergangenen Jahrhunderte mitunter neben den
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